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Die nach der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB vorgenommenen 

Textänderungen sind in der nachfolgenden Fassung wie folgt markiert: 

• durchgestrichene Textteile entfallen 

• unterstrichene Textteile kommen neu dazu 

In der Endfassung werden diese Markierungen dann entfallen. 

 

 

1. Einleitung 

1.1. Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen befindet sich in der seit Jahren stark 

prosperierenden Rhein-Neckar-Metropolregion. In diesem Zusammenhang besteht eine 

enorme Nachfrage nach Wohnraum, welche in Edingen-Neckarhausen in den 

vergangenen Jahren verstärkt durch die Nutzung von Innenentwicklungspotentialen 

bedient wurde. Dieser Wohnraumnachfrage und dem Willen zur Nachverdichtung stehen 

jedoch insbesondere in den unterschiedlich historisch geprägten Bereichen vor allem 

entlang der Hauptstraße und den angegliederten Nebenstraßen auch der Erhalt und die 

Fortentwicklung von Baukultur und historischem Bestand entgegen. In diesem 

Spannungsfeld möchte die Gemeinde Edingen-Neckarhausen den nördlichen Bereich 

entlang der Hauptstraße in Edingen gezielt weiterentwickeln und einerseits 

Nachverdichtungen zulassen, andererseits allerdings auch eine Steuerungswirkung 

nach modernen Ansprüchen entfalten.  

Die vorliegende artenschutzrechtliche Voreinschätzung prüft, ob durch das Vorhaben 

artenschutzrechtlich relevante Arten betroffen sein können. Kann dies auf der 

bestehenden Datengrundlage nicht ausgeschlossen werden, werden 

Vermeidungsmaßnahmen formuliert oder die Erforderlichkeit weiterer Erfassungen 

beschrieben. 

1.2. Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Edingen-Neckarhausen ist eine Gemeinde im Landkreis Rhein-Neckar-Kreis. 

Das Plangebiet liegt am nördlichen Ende des Ortsteils Edingen und verläuft dort entlang 

der Hauptstraße. 

Der ungefähre Standort des Plangebietes ist aus dem nachfolgend abgedruckten Lage-

plan ersichtlich. 
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Lage des Plangebietes (rot gekennzeichnet) zur Ortslage von Edingen-Neckarhausen (Quelle: UDO BW 

02/2022) 

 

 

Der Geltungsbereich hat eine Größe von etwa 4,5 ha und wird wie folgt abgegrenzt:  
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Nördliche Hauptstraße“ (Quelle: BBP Kaiserslautern | 04/2022) 

1.3. Bestandssituation im Plangebiet 

Der Geltungsbereich stellt sich als erschlossenes Baugebiet mit Wohnbebauung und 

dazugehörigen Gartenanlagen dar. Aufgrund der zumeist lang gezogenen 

Grundstücksgrenzen besitzen nahezu Grundstücke größere und zum Teil reich 

strukturierte Gartenbereiche. 

Ökologisch wertvolle Strukturen finden sich in eben diesen Gartenanlagen. Diese 

Strukturen stellen einen Lebens- und Nahrungsraum dar und fungieren auch als 

Klimaregulierer, wodurch sie zum örtlichen Mikroklima beitragen. Auch bieten diese 

Grünflächen gute Versickerungsmöglichkeiten für anfallendes Niederschlagswasser und 

sichern die Frischluftzirkulation im Gebiet. 
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(A)  Blick in Untere Neugasse nach Westen, (B) Blick auf die Gärten im östlichen Bereich, (C) Blick entlang 

der Hauptstraße nach Süden, (D) Blick entlang der Hauptstraße nach Norden zum Ortsausgang 

1.4. Wirkfaktoren des Vorhabens 

Das geplante Vorhaben ist auf diejenigen Vorhabenbestandteile hin zu untersuchen, die 

eine nachteilige Auswirkung auf Arten oder Artengruppen haben können.  

Die bereits vorhandene Bebauung innerhalb des Plangebietes bedingt schon jetzt 

Wirkfaktoren wie Überbauung / Versiegelung, Lärm, Licht, Klima sowie Barrierewirkung 

und Lebensraumverlust durch Bebauung und Einzäunung. 

Das Vorhaben begrenzt eine übermäßige Flächeninanspruchnahme, ermöglicht diese 

allerdings im kontrollierten Umfang, was jedoch dennoch zu Versiegelung und 

Lebensraumverlust führt. 
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2. Artenschutzrechtliche Grundlagen 

Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH) 

Die Fauna-Flora-Habitatrichtlinie der Europäischen Gemeinschaft (FFH-Richtlinie, 

92/43/EWG) ist seit dem 5. Juni 1992 in Kraft und liegt seit dem 01.01.2007 in 

konsolidierter Fassung vor. Ziel ist die Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung 

der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen im 

europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten. Sie bildet die Grundlage für den Aufbau des 

europäischen Schutzgebietssystems „Natura 2000“.  

Anhang IV (Anh. IV) der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie ist eine Liste von Tier- und 

Pflanzenarten, die europaweit durch die FFH-Richtlinie unter Schutz stehen, weil sie in 

ganz Europa und damit auch in den jeweiligen Mitgliedsstaaten, in denen sie 

vorkommen, gefährdet und damit schützenswert sind. In Deutschland wurde der Schutz 

der An-hang-IV-Arten in das Bundesnaturschutzgesetz als „streng geschützte Arten“ v.a. 

in den § 44 übernommen.  

Dieser sog. spezielle Artenschutz gilt nicht nur im Schutzgebietsnetz NATURA 2000, 

sondern auf der gesamten Fläche. Das bedeutet, dass für diese Arten strenge Schutz-

vorschriften gelten, auch außerhalb der FFH-Gebiete und dass der Schutz dieser Arten 

bei jeglichem Eingriff in Natur und Landschaft beachtet werden muss. (Quelle: Deutsch-

lands Natur) 

In Deutschland sind aktuell 134 Tier- und Pflanzenarten im Anhang IV der FFH-Richtlinie 

gelistet und deshalb nach Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt.  

(Quelle: BfN - Bundesamt für Naturschutz) 

Vogelschutzrichtlinie (VSR) 

Die Richtlinie über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (Richtlinie 79/409/EWG) 

oder kurz Vogelschutzrichtlinie wurde am 2. April 1979 vom Rat der Europäischen 

Gemeinschaft erlassen und 30 Jahre nach ihrem Inkrafttreten kodifiziert. Die kodifizierte 

Fassung (Richtlinie 2009/147/EG) vom 30. November 2009 ist am 15. Februar 2010 in 

Kraft getreten.  

Ziel der Vogelschutzrichtlinie ist es, sämtliche im Gebiet der EU-Staaten natürlicher-

weise vorkommenden Vogelarten einschließlich der Zugvogelarten in ihrem Bestand 

dauerhaft zu erhalten, und neben dem Schutz auch die Bewirtschaftung und die Nutzung 

der Vögel zu regeln. 

Als "europäische" Vogelarten im Sinne der Richtlinie gelten alle Vogelarten, die 

natürlicherweise in der EU vorkommen. 

Die Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie erfolgt in Deutschland vornehmlich durch das 

Bundesnaturschutzgesetz und die Bundesartenschutzverordnung sowie durch einige 

Bestimmungen des Jagdrechts. Alle "europäischen Vogelarten" im Sinne der 

Vogelschutzrichtlinie sind gemäß § 7 BNatSchG besonders geschützt.  

(Quelle: BfN - Bundesamt für Naturschutz) 

2.1. Besonderer Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG 

Als im Rahmen einer vertiefenden Prüfung zu beurteilende („planungsrelevante“) Arten 

gelten die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG besonders und streng geschützten 

Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (FFH) und der Europäischen 

Vogelschutzrichtlinie (VSR). 
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Aus diesem Grund liegt auch im Zuge der hier in Rede stehenden Voreinschätzung das 

Hauptaugenmerk auf den genannten Arten (FFH-Anhang-IV / europäische Vogelarten). 

Maßgeblich für die artenschutzrechtliche Prüfung sind die artenschutzrechtlichen Ver-

bote des § 44 Abs. 1 BNatSchG, die durch § 44 Abs. 5 BNatSchG eingeschränkt werden. 

Die Verbotstatbestände gemäß § 44 (1) BNatSchG lauten wie folgt: 

Es ist verboten,  

1. …wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. …wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogel-

arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 

sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert, 

3. …Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. …wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 

beschädigen oder zu zerstören 

Nach § 44 (5) BNatSchG ergeben sich u. a. bei der Bauleitplanung und der 

Genehmigung von Vorhaben die folgenden Sonderregelungen:  

Ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 [ liegt ] nicht vor, 

wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- 

und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant 

erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich 

anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der 

Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach 

Absatz 1 Nummer 1 nicht [ liegt ] vor, wenn die Tiere oder ihre 

Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den 

Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 

Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen 

Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar 

sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 [ liegt ] nicht vor, wenn die ökologische 

Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur 

Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- 

und Vermarktungsverbote vor. 
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2.2. Schutzgebiete und -objekte 

2.2.1. Internationale Schutzgebiete 

Für das Plangebiet selbst sind keine 

▪ Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete, VSG-Gebiete) oder  

▪ Gebiete der Ramsar-Konvention  

ausgewiesen (Quelle: UDO BW). 

Im Osten des Plangebietes entlang des gegenüberliegenden Abschnittes des 

Neckarufers befindet sich jedoch das FFH-Gebiet „Unterer Neckar Heidelberg-

Mannheim“ (6517341) (siehe nachfolgende Abbildung).  

Aufgrund der Entfernung zum Plangebiet sowie der Tatsache, dass der Geltungsbereich 

bereits bebaut ist, sind erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgebiet und dessen 

Schutzzweck nicht zu erwarten. Zudem entspricht die geplante Nutzung der aktuellen 

Nutzung. 

 

 

Darstellung des Plangebietes (rot gekennzeichnet) zum nächstgelegenen FFH-Gebiet (Quelle: UDO BW 

02/2022) 
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2.2.2. Nationale Schutzgebiete und -objekte gemäß §§ 23-29 BNatSchG 

Für das Plangebiet und dessen Umgebung sind keine  

▪ Nationalparke, Nationale Naturmonumente nach § 24 BNatSchG, 

▪ Biosphärenreservate nach § 25 BNatSchG, 

▪ Naturparke nach § 27 BNatSchG, 

▪ Naturdenkmäler (ND) nach § 28 BNatSchG sowie 

ausgewiesen (Quelle: UDO BW). 

An das Plangebiet angrenzend befindet sich das Landschaftsschutzgebiet „Unterer 

Neckar: Zwischen Heidelberg und Ladenburg“ (2.26023), des Weiteren befindet sich auf 

der gegenüberliegenden Neckarseite das Naturschutzgebiet „Unterer Neckar: 

Neckaraue zwischen Botzheimer Wasen und Obere Wörth“ (2099) (siehe nachfolgende 

Abbildung). 

Aufgrund der Entfernung zum Plangebiet sowie der Tatsache, dass der Geltungsbereich 

bereits bebaut ist, sind erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgebiet und deren 

Schutzzwecke nicht zu erwarten. Zudem entspricht die geplante Nutzung der aktuellen 

Nutzung. 

 

 

 

Darstellung des Plangebietes (rot gekennzeichnet) zu nächstgelegenen Naturschutzgebiet und dem 

nächstgelegenen Landschaftsschutzgebiet. (Quelle: UDO BW 02/2022) 
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2.2.3. Wasserrechtliche Schutzgebiete 

Für das Plangebiet und dessen Umgebung sind keine  

▪ Wasserschutzgebiete sowie 

▪ Quellenschutzgebiete 

ausgewiesen (Quelle: UDO BW 02/2022). 

Die Uferbereiche des Neckars sind als Überschwemmungsgebiete festgesetzt. Betreffen 

das Plangebiet selbst jedoch nicht. Bis an das Plangebiet reichen allerdings die 

Überflutungsflächen HQ-Extrem. 

Durch die Umsetzung des Vorhabens ändert sich im Wesentlichen nichts zum jetzigen 

Zustand, was das Risiko für Hochwasser erheblich erhöhen würde. 

 

 

Darstellung des Plangebietes (rot gekennzeichnet) zum nächstgelegene Überschwemmungsgebiet sowie 

in Lage zu hochwassergefährdeten Bereichen (Quelle: UDO BW 02/2022) 

2.3. Gesetzlich geschützte sowie schutzwürdige Biotope 

Für das Plangebiet und selbst sind keine  

▪ FFH-Lebensraumtypen sowie 

▪ Waldschutzgebiete nach § 32 LWaldG 

ausgewiesen (Quelle: UDO BW). 
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Östlich des Plangebietes befindet sich jedoch das geschützte Biotop „Neckarufer - 

Gemarkung Ladenburg u. Edingen-Neckarhausen“ (165172260020) und nordwestlich 

vom Plangebiet liegt das geschützte Biotop „Feldhecke südlich Neckarhausen - Die alten 

Hanfstücker“ (16517226017). 

Aufgrund der Entfernung zum Plangebiet sowie der Tatsache, dass der Geltungsbereich 

bereits bebaut ist, sind erhebliche Auswirkungen auf die geschützten Biotope nicht zu 

erwarten. Zudem entspricht die geplante Nutzung der aktuellen Nutzung. 

 

 

Darstellung des Plangebietes (rot gekennzeichnet) zu den nächstgelegenen geschützten Biotopen (Quelle: 

UDO BW 02/2022) 

3. Artenschutzrechtliche Einschätzung 

Bei der nachfolgenden artenschutzrechtlichen Einschätzung wird durch eine 

überschlägige Prognose geklärt, ob und bei welchen Arten artenschutzrechtliche 

Konflikte auftreten können. Hierzu werden neben den vorhandenen Biotopstrukturen und 

Beobachtungen während der Bestandsaufnahme auch verfügbare Informationen aus 
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den einschlägigen Fachinformationssystemen (ZAK1, LAK Amphibien und Reptilien2) 

berücksichtigt. 

Das Zielartenkonzept (ZAK) stellt eine Planungshilfe dar, bei der auf Basis einer 

Gemeindeauswahl und der dort vorkommenden Habitatstrukturen eine Zielartenliste 

angezeigt wird. Diese enthält die potentiell in einer Gemeinde vorkommenden 

naturschutzfachlich und rechtlich relevanten Zielarten, welche im Naturraum (hier 

„Neckar-Rheinebene) vorkommen und bei Planungs- und Maßnahmenvorhaben im 

Offenland Berücksichtigung finden sollten. Für jede Art wird hierbei der Status 

angebenden (LA - Landesart Gruppe A: vom Aussterben bedrohte Arte und Arten mit 

meist isolierten, überwiegend instabilen bzw. akut bedrohten Vorkommen, für deren 

Erhaltung umgehend Artenhilfsmaßnahmen erforderlich sind | LB - Landesart 

Gruppe B: Landesarten mit noch mehreren oder stabilen Vorkommen in einem 

wesentlichen Teil der von ihnen besiedelten ZAK-Bezugsräume sowie Landesarten, für 

die eine Bestandbeurteilung derzeit nicht möglich ist und für die kein Bedarf für spezielle 

Sofortmaßnahmen besteht) sowie ob es sich um eine Zielorientierte Indikatorart (ZIA) 

( 1 = deutliche Ausdehnung der Vorkommen ist anzustreben) handelt. Hierbei gilt es 

jedoch zu beachten das die Datenbasis des ZAK bezüglich der Zielartenauswahl sowie 

der Verbreitung der Arten und der Biotope auf einem Kenntnisstand von 2006 – 2009 

basiert.  

Es erfolgte eine Begehung und Bestandsaufnahme des Geländes am 23.02.2022 sowie 

am 06.05.2022. 

 

3.1. Flora 

Während der Begehung konnten keine planungsrelevanten Pflanzenarten kartiert 

werden. Da jedoch nicht alle Bereiche einsehbar bzw. zugängig waren, kann ein 

Vorkommen nicht gänzlich ausgeschlossen werden, erscheint aber aufgrund der bereits 

intensiven Nutzung und Bebauung des Gebietes als äußerst unwahrscheinlich. 

Erhebliche Auswirkungen auf diese Artengruppe sind nicht erwartbar. 

3.2. Fauna 

3.2.1. Artengruppe Amphibien 

Im LAK wird für das Vorhabengebiet die folgende planungsrelevante Art gelistet: 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

Wechselkröte Bufo viridis 

 

Im ZAK werden für das Vorhabengebiet die folgenden planungsrelevanten Arten gelistet: 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Status ZIA 

Gelbbauchunke Bombina variegata LB 1 

Kreuzkröte Bufo calamita LB 1 

Wechselkröte Bufo viridis LB 1 

Laubfrosch Hyla arborea LB 1 

                                                           
1 https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/zielartenkonzept 
2 https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/landesweite-artenkartierung-lak 
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Knoblauchkröte Pelobates fuscus LA 1 

Moorfrosch Rana arvalis LA 1 

Kammmolch Triturus cristatus LB  

 

Gelbbauchunke 

„Im Gegensatz zur Rotbauchunke, die ausgedehnte Tieflandbereiche besiedelt und in 

Baden-Württemberg nicht vorkommt, bewohnt die Gelbbauchunke vor allem Hügelland 

und Mittelgebirge. Ursprünglich war sie in Klein- und Kleinstgewässern der 

Überschwemmungsaue von Bächen und Flüssen beheimatet. Heutzutage bewohnt die 

Art vor allem Sekundärlebensräume wie Kiesgruben, Tongruben, Steinbrüche und 

Truppenübungsplätze. Als geeignete Laichgewässer dienen wassergefüllte 

Wagenspuren, Suhlen, Pfützen, Tümpel und Gräben. Als Landhabitate nutzten 

Gelbbauchunken Feuchtwiesen, Laub- und Mischwälder sowie Ruderalflächen.“ (Quelle : 

LUBW Artensteckbriefe) 

Kreuzkröte 

„Die ursprünglich genutzten Habitate der Kreuzkröte, wie offene Sand- und Kiesbänke 

sowie Überschwemmungstümpel in den naturnahen Flussauen existieren kaum noch. 

Daher besiedelt die Kreuzkröte heutzutage offenes bis halboffenes, trocken, warmes 

Gelände mit meist lockerem Untergrund, das sie in Sekundärbiotopen wie Kies- und 

Sandgruben sowie Truppenübungsplätzen vorfindet. Als typische Laichplätze bevorzugt 

die Art sonnige, flache Kleinstgewässer mit spärlichem Pflanzenbewuchs, da diese 

fischfrei und oft arm an wirbellosen Fressfeinden sind. Größere Gewässer können 

besiedelt werden, wenn sie entsprechende Flachwasserzonen aufweisen. Die 

zunehmende Verbuschung in Land- und Laichhabitaten führen zum Verschwinden der 

Kreuzkröte, was typisch für eine Pionierart ist.“ (Quelle : LUBW Artensteckbriefe) 

Wechselkröte 

„Als Steppenart besitzt die Wechselkröte eine enge Bindung an trocken-warme 

Landschaften mit geringer Walddichte und geringen jährlichen Niederschlägen. In 

Mitteleuropa bewohnt sie vor allem Kies- und Sandgruben, Steinbrüche, 

Truppenübungsplätze, vegetationsarme Ruderalflächen und Industriebrachen sowie 

Felder und stillgelegte Ackerflächen. Selbst in Hausgärten, Parkanlagen, Bahndämmen 

und Weinbergen trifft man die Art gelegentlich an. Als Laichgewässer dienen der Art in 

Baden-Württemberg stark sonnenexponierte, vegetationsarme Stillgewässer mit flach 

auslaufenden Ufern, wie z.B. wassergefüllte Senken auf Äckern und Wiesen, Tümpel, 

Teiche, Rückhaltebecken, Altarme und Baggerseen. Als Pionierart kann die 

Wechselkröte neu entstandene Gewässer spontan besiedeln.“ 

(Quelle : LUBW Artensteckbriefe) 

Laubfrosch 

„Der Laubfrosch bevorzugt Lebensräume mit hohem, schwankendem 

Grundwasserstand und gebüschreichem, ausgedehntem Feuchtgrünland. Er ist eine 

Charakterart heckenreicher, extensiv genutzter Wiesen- und Aue-landschaften. Seine 

Laichgewässer weisen flache Ufer und vertikale Strukturen wie Röhricht auf und sind gut 

besonnt. Die geeigneten Lebensräume reichen von naturnahen Flussauen über 

Teichlandschaften bis hin zu Kies- und Tongruben. Vollbeschattete Gewässer meidet 

er.“ (Quelle : LUBW Artensteckbriefe) 

Knoblauchkröte 
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„Die Knoblauchkröte besiedelt als ursprüngliches Steppentier offene, waldarme 

Lebensräume mit lockeren Böden, in die sie sich leicht eingraben kann. Sandige Böden 

werden bevorzugt, aber auch schwerere Lehm-, Löss- und Ackerböden werden 

akzeptiert. In Mitteleuropa bewohnte die Art die Überschwemmungszonen großer 

Flusstäler mit Schwemmsandbereichen und Dünen. Da diese Primärhabitate heutzutage 

fehlen, ist die Art auf vom Menschen geschaffene Sekundärlebensräume, wie Kies- und 

Sandabbaugebiete, Truppenübungsplätze, Spargelfelder und Ackerbrachen 

angewiesen. Als Laichgewässer dienen nährstoffreiche, besonnte Stillgewässer, die 

Flachwasserbereiche und Wasserpflanzen aufweisen. Geeignet sind auch temporäre 

Gewässer wie Druckwasser- und Überschwemmungstümpel.“  

(Quelle : LUBW Artensteckbriefe) 

Moorfrosch 

„Der Moorfrosch besiedelt Gebiete mit hohem und gleichbleibendem Grund- oder 

Stauwasserstand, vor allem Zwischen- und Niedermoore, Au- und Bruchwälder, 

Nasswiesen und sumpfiges Grünland. Außerhalb der Laichzeit ist der Moorfrosch auch 

an relativ trockenen Standorten anzutreffen, wie z.B. am Rheindamm, auf Feldwegen 

oder auf Äckern und Ackerbrachen. Als Laichgewässer nutzt der Moorfrosch in 

Oberschwaben vor allem Moore. In der Oberrheinebene pflanzt sich die Art in Jahren 

mit hohem Grundwasserstand vor allem in Überschwemmungstümpeln der Altaue fort, 

während sie in Niedrigwasserjahren auf tiefere, permanente Gewässer der Aue 

angewiesen ist. Optimale Laichgewässer sind gut besonnt und weisen 

Flachwasserbereiche und stärkeren Bewuchs sowie wenig oder gar keine Fische auf. 

Aufgrund ähnlicher Lebensraumansprüche kommt es häufig zu Vergesellschaftungen 

mit Spring-, Teich- und Laubfrosch.“ (Quelle : LUBW Artensteckbriefe) 

Kammmolch 

„Kammmolche können fast alle Typen stehender Gewässer besiedeln, meiden jedoch 

stark saure sowie Fließgewässer. Ideal sind größere, besonnte, mindestens 70 cm tiefe 

und fischfreie Gewässer mit reicher Unterwasservegetation, lehmigem Untergrund und 

nur wenig Faulschlamm am Boden. Oft bewohnt die Art Gewässer in Auwäldern oder in 

Abbaugebieten wie Kiesgruben und Steinbrüchen. In der Nähe sollten sich geeignete 

Landlebensräume befinden wie Nasswiesen, lichte Wälder oder Brachen. An Land 

nutzen Kammmolche Steinhaufen, Mäusebauten, vermodernde Baumstämme sowie 

Holzstapel als Tagesverstecke.“ (Quelle : LUBW Artensteckbriefe) 

 

Während der Begehung konnten keine Amphibienarten angetroffen werden. 

Innerhalb des Plangebietes selbst befinden sich keine Gewässer. Östlich verläuft jedoch 

der Neckar, welcher zumindest bedingt als Habitat für Amphibien angesehen werden 

kann. Des Weiteren befindet sich nordöstlich ein abgetrennter Nebenarmbereich des 

Neckars der als Laichgewässer durchaus in Betracht kommt. Auch bieten die im Gebiet 

befindlichen Gärten zum Teil und in unterschiedlichem Maße für Amphibien geeignete 

Habitatelemente, welche jedoch durch Einzäunungen abgegrenzt sind. 

Durch die vorhandene Nutzung einschließlich der Einzäunung sowie der Störkulisse und 

dem erhöhten Prädatorendruck erscheint ein Vorkommen von Individuen jedoch 

unwahrscheinlich. Aufgrund der eingeschränkten Erreichbarkeit und Einsehbarkeit des 

Gebietes kann jedoch insbesondere im östlichen Bereich ein Vorkommen nicht gänzlich 

ausgeschlossen werden.   

Erhebliche Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 
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3.2.2. Artengruppe Fische / Rundmäuler 

Innerhalb des Plangebietes sind keine Gewässer vorhanden. Ein Vorkommen von 

Vertretern dieser Artengruppe kann demnach ausgeschlossen werden. 

Erhebliche Auswirkungen auf die Artengruppen Fische und Rundmäuler sind nicht zu 

erwarten. 

3.2.3. Artengruppe Käfer 

Die planungsrelevanten Käfer-Arten des FFH-Anhang-IV bewohnen vornehmlich 

morsches Totholz bzw. sind Schwimmkäfer. 

Bei den Begehungen im Gebiet konnten keine Arten bzw. Anzeichen für deren 

Vorkommen gefunden werden. Gewässer fehlen innerhalb des Gebietes. 

Da nicht alle Bereiche einsehbar bzw. begehbar waren, kann ein Vorkommen von 

Totoholzelementen und das Vorkommen der entsprechenden Käferarten nicht gänzliche 

ausgeschossen werden. Dieses erscheint allerding aufgrund der intensiven Nutzung und 

Bebauung des Geländes als unwahrscheinlich. Dem gegenüber kann ein Vorkommen 

der geschützten Schwimmkäfer aufgrund des Fehlens von Gewässern gänzlich 

ausgeschlossen werden. 

Erhebliche Auswirkungen sind demnach nicht zu erwarten. 

3.2.4. Artengruppe Libellen 

Bei den Begehungen konnten keine Libellenarten angetroffen werden. 

Innerhalb des Gebietes befinden sich keine Gewässer, jedoch verläuft östlich von 

diesem der Neckar, des Weiteren befindet sich nordöstlich noch ein abgetrennter 

Nebenarm des Neckar, welche beiden zumindest an den Uferbereichen mögliche 

Lebensraumbedingungen für Libellen bietet.  

Ein Vorkommen bzw. Nutzen des Plangebietes als Jagdhabitat, kann nicht gänzlich 

ausgeschlossen werden. 

Erhebliche Auswirkungen des Planvorhabens auf die Vertreter der Libellen sind dennoch 

nicht zu erwarten. 

3.2.5. Artengruppe Reptilien 

Im LAK werden für das Vorhabengebiet die folgenden planungsrelevanten Arten gelistet: 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

Mauereidechse Podarcis muralis 

Zauneidechse Lacerta agilis 

 

Im ZAK wird für das Vorhabengebiet die folgende planungsrelevante Art gelistet: 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Status ZIA 

Mauereidechse Podarcis muralis LB 1 

 

Zauneidechse 

„Die Zauneidechse besiedelt als Kulturfolger durch Mahd oder extensive Beweidung 

entstandene Heideflächen, Mager-, Trocken- und Halbtrockenrasen. Kleinflächig ist sie 

auch an Weg- und Waldrändern, Bahntrassen, Steinbrüchen und in Rebgebieten zu 
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finden. Bevorzugt werden besonnte Böschungen mit Hangneigung bis zu 50°. Ein 

Mosaik aus trockenwarmen, gut besonnten, strukturreichen Habitatelementen mit 

ausgeprägter Vegetationsschicht und sich schnell erwärmenden Substraten sollte auf 

engstem Raum vorhanden sein: Stellen mit niedriger Vegetation dienen als Jaghabitate, 

auf Offenbodenbereichen, Steinen du Totholz sonnen sich die Tiere, während dichtere 

Vegetation als Deckung genutzt wird.“ (Quelle: LUBW Artensteckbriefe) 

Mauereidechse 

„Die Mauereidechse bevorzugt trockenwarme, südexponierte Standorte in Flusstälern, 

insbesondere in klimatisch begünstigten Weinbaugebieten. In Baden-Württemberg 

besiedelt sie Böschungen in Rebgebieten, Felsbereiche und Bahndämme. In 

Trockenmauern und Steinhaufen kann sie sich vor Feinden und durch den 

ausgeglichenen Temperaturverlauf im Hohlraumsystem vor starker Sonneneinstrahlung 

schützen.“ (Quelle: LUBW Artensteckbriefe) 

Bei der Begehung konnten keine Reptilien angetroffen werden, jedoch bieten die vielen 

Gartenbereiche verschiedenste Habitatelemente, was gerade ein Vorkommen der 

anpassungsfähigen Eidechsenarten durchaus wahrscheinlich erscheinen lässt. Ein 

limitierender Faktor stellt jedoch mit Sicherheit ein erhöhter Prädatorendruck durch 

Hauskatzen und andere dar. Durch das Planvorhaben werden die Bereiche mit 

potentiellen Lebensraum jedoch nur bedingt beeinträchtigt und bleiben größtenteils 

erhalten. 

Erhebliche Auswirkungen durch das Planvorhaben auf die Reptilien sind demnach nicht 

erwartbar. 

3.2.6. Artengruppe Säugetiere  

Ein Vorkommen von Säugetieren wie Wolf (Canis lupus), Wildkatze (Felis sylvestris), 

Feldhamster (Cricetus cricetus) oder Europäischen Biber (Castor fiber) und weiteren 

kann aufgrund fehlenden geeigneten Lebensraum innerhalb des Plangebietes 

ausgeschlossen werden. Ein Vorkommen der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 

erscheint aufgrund des sehr störanfälligen Umfelds äußerst unwahrscheinlich. 

In erster Linie beschränkt sich das Säugetier-Repertoire auf Vertreter der Fledermäuse. 

Hierbei kommt in Betracht das synantrophe Arten wie Zwerg- (Pipistrellus pipistrellus) 

oder Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) das Gebiet als Jagdhabitat aufsuchen. 

Quartiermöglichkeiten innerhalb des Gebietes scheinen keine vorhanden zu sein, da alte 

Bäume fehlen und die meisten Gebäude relativ neu sind, sodass keine 

Eindringmöglichkeiten für Fledermäuse bestehen. Jedoch kann aufgrund der 

eingeschränkten Sicht und Erreichbarkeit ein Vorhandensein weiterer geeigneter 

Quartierbäume sowie nutzbarer Gebäude im Gebiet nicht ausgeschlossen werden. Auch 

im Umfeld des Plangebietes befinden sich geeignete Strukturen. 

Erhebliche Auswirkungen durch das Planvorhaben sind jedoch nicht zu erwarten. Durch 

Abriss- oder Sanierungsmaßnahmen an alten Gebäuden kann es jedoch zum Verlust 

von (potentiellen) Brutplätzen kommen, sodass hier Maßnahmen getroffen werden 

müssten. 
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3.2.7. Artengruppe Schmetterlinge (Tag- / Nachtfalter) 

Im ZAK werden für das Vorhabengebiet die folgenden planungsrelevanten Arten gelistet: 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 

Name 

Status ZIA 

Großer Feuerfalter Lycaena dispar LB  

Schwarzfleckiger Ameisen-Bläuling Maculinea arion LB  

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling Maculinea nausithous LB  

Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling Maculinea teleius LA 1 

 

Großer Feuerfalter 

„Der Große Feuerfalter besiedelt eine Vielzahl von sonnigen Lebensräumen des 

Offenlandes. Als Nahrungspflanze dienen den Raupen verschiedene Ampferarten: 

Riesen-Ampfer (Rumex hydrolapathum) und Stumpfblättriger Ampfer (Rumex 

obtusifolius). Die Art ist in Feuchtwiesen, an Gräben, in feuchten Grünlandbrachen, aber 

auch auf Ackerbrachen und Ruderalstandorten anzutreffen. Die Falter orientieren sich 

gerne an besonderen Strukturen in der Vegetation sowie im Gelände. Günstig für die Art 

ist ein extensiv bewirtschaftetes Nutzungsmosaik mit hoher Strukturvielfalt.“ (Quelle: LUBW 

Artensteckbriefe) 

Schwarzfleckiger Ameisen-Bläuling 

„Der Schwarzfleckige Ameisen-Bläuling besiedelt sonnige, trockene, offene oder auch 

buschreiche Kalk- und Silikatmagerrasen wie z. B. Wacholderheiden, Schaf- und 

Viehweiden sowie deren Versaumungsstadien. Wichtig sind vegetationsfreie Störstellen, 

auf denen die Futterpflanzen der Raupen, nämlich der Gewöhnliche Dost (Origanum 

vulgare) sowie der Feld-Thymian (Thymus pulegioides), bevorzugt wachsen. Nester der 

Wirtsameise Myrmica sabuleti müssen in großer Zahl vorhanden sein.“ (Quelle: LUBW 

Artensteckbriefe) 

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling 

„Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling besiedelt nicht zu stark gedüngte, feuchte 

Mähwiesen, Grabenränder und junge Stadien von Feuchtwiesenbrachen mit reichen 

Beständen des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis). Zahlreiche Nester der 

Wirtsameise müssen vorhanden sein.“ (Quelle: LUBW Artensteckbriefe) 

Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling 

„Der Helle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling besiedelt meist gemeinsam mit dem Dunklen 

Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling nicht zu stark gedüngte, feuchte Mähwiesen, 

Grabenränder und junge Stadien von Feuchtwiesenbrachen mit reichen Beständen des 

Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis).“ (Quelle: LUBW Artensteckbriefe) 

 

Im Plangebiet konnten während der Begehung keine für die planungsrelevanten 

Schmetterlingsarten benötigten Nahrungspflanzen wie Sanguisorba officinalis, 

Gewöhnlicher Dost oder Ampfer-Arten festgestellt werden. Auch fehlen die 

Wirtsameisen der Ameisen-Bläulinge im Gebiet. Ein Vorkommen von 

planungsrelevanten Arten im Plangebiet kann somit mit hinreichender Sicherheit 

ausgeschlossen werden. 

Erhebliche Auswirkungen des Planvorhabens auf Vertreter der Schmetterlinge sind nicht 

zu erwarten. 
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3.2.8. Artengruppe Vögel 

Im ZAK werden für das Vorhabengebiet die folgenden planungsrelevanten Arten gelistet: 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Status ZIA 

Grauammer Emberiza calandra LA  

Haubenlerche Galerida cristata LA  

Wendehals Jynx torquilla LB 1 

Rebhuhn Perdix perdix LA 1 

Kiebitz Vanellus vanellus LA  

 

Grauammer 

„Die Grauammer besiedelt offene Landschaften wie extensive Grünländer, Äcker, 

Brachen, Ruderal- und Sukzessionsflächen mit einzelnen Gehölzen oder höheren 

Stauden als Singwarten. Die Art baut das Nest in krautiger Vegetation am Boden, aber 

auch bis in ein Meter Höhe.“ (Quelle: Artsteckbriefe) 

Haubenlerche 

„Die Haubenlerche ist in Mitteleuropa eng an menschliche Siedlungen gebunden und 

besiedelt überwiegend ruderale Offenflächen in Ortslagen, die Umgebung von 

landwirtschaftlichen Betrieben, Industrie-, Gewerbe- und Militärstandorten. Die spärliche 

Vegetation der Brutgebiete sollte eine Deckung von ca. 50 % nicht überschreiten, um 

eine schnelle Erwärmung des Bodens zu gewährleisten und die Fortbewegung und 

Nahrungssuche der Tiere nicht zu behindern.“ (Quelle: Artsteckbriefe) 

Wendehals 

„Der Wendehals besiedelt lichte und aufgelockerte Laub-, Misch- und Nadelwälder sowie 

teilbewaldete oder locker mit Bäumen bestandene Halboffenländer mit geeigneten 

Nisthöhlen und Freiflächen mit schütterer Bodenvegetation zur Nahrungssuche am 

Boden. Bevorzugt werden trockene und wärmebegünstigte Standorte. Typische 

Bruthabitate sind Streuobstwiesen, halboffene Trockenrasenlandschaften, 

Heidegebiete, (ehemalige) Truppenübungsplätze, Bergbaufolgelandschaften und die 

Ränder größerer Freiflächen im Wald (z. B. Kahlschläge, Windwurf- und Brandflächen).“ 
(Quelle: Artsteckbriefe) 

Rebhuhn 

„Das Rebhuhn ist als ursprünglicher Steppen- und Waldsteppenbewohner in 

Mitteleuropa ein Kulturfolger. Es bevorzugt reich strukturiertes Offenland, das mit 

eingestreuten Hecken und kleinen Feldgehölzen, Feldwegen, Rainen, Brachen und 

Staudenfluren ganzjährig Nahrung und Deckung bietet. Außerdem werden Kiesgruben, 

Tagebauflächen, stark gegliederte Siedlungsränder und andere Sonderstrukturen, wie 

Industrie- und Gewerbebrachen, Flughäfen, aufgelassene Bahnanlagen, 

Truppenübungsplätze, Deiche etc. genutzt.“ (Quelle: Artsteckbriefe) 

Kiebitz 

„Der Kiebitz ist ein Brutvogel flacher, weithin offener, gehölzarmer und wenig 

strukturierter Landschaften mit lückiger oder kurzer Vegetation. Er besiedelt meist 

feuchte oder zeitweilig überstaute Standorte, aber auch trockene Standorte, die dann 

aber oft in der Nähe von Feuchtstellen liegen. Bruthabitate sind vor allem Äcker 
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(besonders Nassstellen), Überschwemmungsflächen, kurzrasige Grünländer, 

Salzwiesen, Schlammflächen und kurzrasige lückige Ruderalfluren.“ (Quelle: Artsteckbriefe) 

 

Während der Begehung konnten überwiegend ubiquitäre, störungsunempfindliche, 

synantrophe Arten („Allerweltsarten“) wie Amsel (Turdus merula), Türkentaube 

(Streptopelia decaocto), Haussperling (Passer domesticus), Star (Sturnus vulgaris) 

Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) oder Kohlmeisen (Parus major) angetroffen werden. 

Mit dem Halsbandsittich (Psittacula krameri) konnte auch eine invasive Art gesichtet 

werden.  

Gerade die Gartenanlagen mit ihrer Vielzahl an Bäumen, Sträuchern und Gehölzen 

sowie kleineren Schuppen bieten für verschiedene höhlen- und gebäudebrütende Arten 

geeignete Strukturen. Aufgrund der Nähe zum Neckar erscheint auch ein temporäres 

Vorkommen von Wasservögeln möglich. 

Ein Vorkommen der im ZAK gelisteten Arten kann aufgrund ihrer Lebensraumansprüche 

für das Plangebiet ausgeschlossen werden.  

Für die vorkommenden „Allerweltsarten“ mit einem landesweit günstigen 

Erhaltungszustand und einer hohen Anpassungsfähigkeit kann davon ausgegangen 

werden, dass im hiesigen Fall nicht gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

verstoßen wird. Für die Gesamtheit dieser ungefährdeten und nicht streng geschützten 

Arten gilt die Regelausnahme gem. § 44 (5) BNatSchG. Die Arten sind weit verbreitet 

und besiedeln vielfältige im Gebiet vorhandene Habitatstrukturen, sodass durch die 

verhältnismäßig kleinflächigen Eingriffe im Rahmen des Vorhabens die ökologische 

Funktion im Gebiet nicht beeinträchtigt wird. Zudem sind, auch im Umfeld genug 

Ausweichmöglichkeiten vorhanden. 

Erhebliche Auswirkungen sind jedoch nicht zu erwarten. Durch Abriss- oder 

Sanierungsmaßnahmen an alten Gebäuden kann es jedoch zum Verlust von 

(potentiellen) Brutplätzen kommen, sodass hier Maßnahmen getroffen werden müssten. 

3.2.9. Artengruppe Weichtiere (Muscheln / Schnecken) 

Die planungsrelevanten Vertreter der Artengruppe sind an Gewässer gebunden. 

Innerhalb des Gebietes fehlen jedoch solche geeigneten Gewässer. 

Erhebliche Auswirkungen sind demnach nicht zu erwarten. 
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4. Zusammenfassende artenschutzrechtliche Bewertung 

Zwar können zwei Begehungen keine vollständige und umfassende Bestandsaufnahme 

ersetzen, dennoch lassen sich durch die Kenntnisse vor Ort bezüglich der vorhandenen 

Habitatstrukturen Rückschlüsse auf ein Vorkommen planungsrelevanter Arten zu. 

Aufgrund der im Plangebiet sowie in dessen Umgebung (Gehölze, Neckar) 

vorgefundenen Strukturen kann ein Vorkommen planungsrelevanter Arten nicht gänzlich 

ausgeschlossen werden. Für den Großteil planungsrelevanter Arten jedoch (u.a. 

Artengruppen Schmetterlinge, Fische) können von vorn herein erhebliche Auswirkungen 

sowie das Eintreten der Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG ausgeschlossen 

werden. Bei anderen Arten wie Reptilien und Amphibien sind zwar ein Vorkommen nicht 

gänzlich auszuschließen, erhebliche Auswirkungen jedoch auch nicht zu erwarten. 

Dagegen können einige ältere Gebäude als Quartier- und / oder Brutstätten für Vögel 

und Fledermäuse dienen und somit kann es hier zu artenschutzrechtlichen Verstößen 

kommen. Bei Umsetzung des Vorhabens unter Berücksichtigung entsprechender 

Maßnahmen ist mit keinen erheblichen Auswirkungen zu rechnen. 

Um ein Eintreten der Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG zu unterbinden, sind 

grundsätzlich die folgenden Maßnahmen zu berücksichtigen: 

▪ V1 Beschränkung der Rodungszeiten 

Nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG dürfen in der „Schonzeit“ vom 1. März bis 30. 

September eines jeden Jahres keine größeren Eingriffe in Gehölzbestände (Verbot 

Bäume, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche abzuschneiden oder auf den Stock zu 

setzen oder zu beseitigen) erfolgen. Zwar gilt aufgrund des § 39 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 

BNatSchG dieses Verbot für zulässige Eingriffe nicht (Bauen bzw. hierzu zwingend 

vorher nötiger Gehölzeingriff gilt nach Rechtskraft eines Bebauungsplanes als 

zulässig) jedoch sind dennoch die Artenschutzbestimmungen der §§ 37, 39 und 44 

BNatSchG zwingend zu beachten. Heimische Tierarten (in Gehölz Vögel bzw. 

Fledermäuse) dürfen nicht beeinträchtigt werden, doch noch dürfen deren Nistplätze 

/ Zufluchtsstätten zerstört werden. Vor einem Gehölzeingriff in der „biologisch aktiven 

Jahreszeit“ ist durch eine Begutachtung durch eine fachlich qualifizierte Person der 

Tötungstatbestand mit hinreichender Sicherheit auszuschließen. 

▪ V2 Bau-, Sanierungs- oder Abrissmaßnahmen 

Vor einer Bau-, Sanierungs- oder Abrissmaßnahme an vorhandenen baulichen 

Anlagen im Sinne der Landesbauordnung, bei denen erwartet werden kann, dass sie 

als Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG für 

besonders oder streng geschützte Arten dienen, ist die Anlage auf das Vorkommen 

solcher Arten zu untersuchen.  

Es ist das Merkblatt „Artenschutz im Zusammenhang mit Baumaßnahmen“ 

einzuhalten. 

▪ V3 Bau-, Sanierungs- oder Abrissmaßnahmen 

Eingriffe in die Insektenfauna durch künstliche Beleuchtungen im Außenbereich sind 

gemäß § 21 LNatSchG Abs. 1 zu vermeiden. Beim Aufstellen von 

Beleuchtungsanlagen im Außenbereich müssen die Auswirkungen auf die 

Insektenfauna, insbesondere deren Beeinträchtigung und Schädigung, überprüft und 

die Ziele des Artenschutzes berücksichtigt werden. 

Dementsprechend sind für öffentliche sowie private Außenbeleuchtung 

insektenfreundliche LED- oder Natriumdampf-Hochdruck- bzw. Natriumdampf-

Niederdrucklampen mit warm- bis neutralweißer Lichtfarbe installiert werden. Die 



Bebauungsplan „Nördliche Hauptstraße Edingen“  Gemeinde Edingen-Neckarhausen 

Entwurf I 31.10.2023  Artenschutzrechtliche Voreinschätzung 

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung   |   Kaiserslautern   |   www.bbp-kl.de 21 von 22 

Abstrahlungsrichtung ist dabei so zu gestalten, dass keine Lichtstrahlung über die 

Horizontale hinausstahlt (Upward Light Ratio = 0%)  

▪ V4 Verbot von Schottergärten 

Gemäß § 21a LNatSchG ist darauf hinzuwirken, dass Gartenanlagen 

insektenfreundlich gestaltet werden und Gartenflächen vorwiegend begrünt werden. 

Schotterungen zur Gestaltung privater Gärten sind grundsätzlich keine andere 

zulässige Verwendung im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 LBO. Gartenflächen sollen 

ferner wasseraufnahmefähig belassen oder hergestellt werden. 

Weiterhin sollten bei Aufstellung des Bebauungsplanes folgende Aspekte berücksichtigt 

werden: 

▪ Erhalt und Schutz wertvoller Strukturen 

▪ Dach- und Fassadenbegrünung 
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5. Anhang 

5.1. Referenzliste 

▪ UDO BW - Umwelt-Daten und -Karten Online der Landesanstalt für Umwelt Baden-

Württemberg (LUBW), Karlsruhe unter 

   https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/home/welcome.xhtml# 

    abgerufen 02/2022 

▪ KV LGRB – Kartenviewer des Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

Baden-Württemberg (LGRB), Freiburg i. Br. unter  

https://maps.lgrb-bw.de/  abgerufen 02/2022 

▪ Artenportraits BfN – Artenportraits des Bundesamt für Naturschutz (BfN) unter 

https://www.bfn.de/artenportraits, abgerufen 02/2022 

▪ Artportrait Amphibienschutz unter 

http://www.amphibienschutz.de/index.html, abgerufen 02/2022 

▪ Artenportraits NABU unter 

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/,abgerufen 02/2022 

▪ LAK „Landesweite Artenkartierung – Amphibien und Reptilien“ unter 

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/landesweite-

artenkartierung-lak, abgerufen 02/2022 

▪ LUBW Artensteckbriefe – Artensteckbriefe der Landesanstalt für Umwelt Baden-

Württemberg unter 

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de, abgerufen 03/2022 

▪ Artensteckbrief unter 

https://www.artensteckbrief.de/, abgerufen 03/2022 

▪ ZAK – Informationssystem Zielartenkonzept Baden-Württemberg unter 

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/zielartenkonzept, 

abgerufen 03/2022 

 

 


